
# 

5

.

0

# 

3

.

0# 

5

.

0

#
 

5

.

0

#
 
5

.
0

# 12.0

#
 
1
8
.
0

 
3
1
.
0

# 6.0

# 

8

.

0

# 

3

7

.

0

# 

2

5

.

0

# 

5

.

0

# 3.0

# 3.0

# 3.0

 
3
3
.
5

 
1
7
.
0

#
 
1
.
5

#
 
1
.
5

3.0

5.0

1

2

3

4

5

7

8

9

11

10

6

12

13

14

15

16

17

18

2,40,8
IGE

I

IV

IV
III

#
 

5

.

0

#
 
3

.
0

#
 

5

.

0

#
 
3
.
0

 2.5

78°

# 56.5

#

#
 
1
4

.
5

# 20.0

# 22.0

 43.0

3.7

#
 
8

.
0

6

.
0

GSt

5.0

1

2,40,8
GE2

# 6.0

FH max.
261,5 ü. NN

FH max.

261,5 ü. NN

920

960

911

919

980

938

936

952

972

759

888

975

856

775

490

494

487

764

881

882

484

485

649

486

884

973971

932

981

917

813

801

798

796

808

976

977 934

809

889

842

843

835

823

824

802

974

963

962

598

954

9

4

23

13

II

11

II

I

15
I

7 I

I

5

I

3

I

I

II

III

31

II

41
II

I

II

I

I

I

I

III

I

I

53

II

I

I

I

16

I

51

II

52

I

I

50

I

I

Flur 46

17

49

16

41

57

15

42

40

23

22

29

27

43

44

21

Weg

Teich

Große Feld

Rützkausen

Am Lindenkamp

I

I

für GE

7288/1

7288/2

40.40

5.5

# 2.7

Ü
R

951

Siehe Bebauungsplan Nr. 643.03

AUFGEHOBEN

durch neues Ortsrecht
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HINWEISE

1. Auf die Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmälern nach §§ 15 und 16 Denkmal- schutzgesetz
NW wird hingewiesen. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere
Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu informieren. Bei der
Vergabe von Ausschachtungs-, Kanalisations- und Erschließungsaufträgen sowie bei der Erteilung von
Baugenehmigungen sollen die Bauherren bzw. die ausführenden Baufirmen auf die Meldepflicht hingewiesen
werden.

STADT  VELBERT

Fachgebiet II. 1. 2

Bebauungsplanung und Denkmalschutz

BEBAUUNGSPLAN NR.         643.01

- Am Lindenkamp -                                      VARIANTE 1

Gemarkung Velbert Flur 46 Maßstab 1:500

Die Plangrundlage hat den Stand vom

25.08.2009 und entspricht den Anforde-

rungen des § 1 der Planzeichenverordnung

vom 18. 12. 1990.

Die Festlegung der städtebaulichen

Planung ist geometrisch eindeutig.

Entwurf in der Fassung vom 30.06.2009

Fachgebiet II. 1. 2 Bebauungsplanung

und Denkmalschutz

Auf Beschluss des Umwelt- und Planungs-

ausschusses der Stadt vom22.09.2009 und

nach ortsüblicher Bekanntmachung

am 12.10.2009 hat der Entwurf dieses

Bebauungsplanes mit Begründung

vom 20.10.209 bis 19.11.2009 öffentlich

ausgelegen.

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes

ist am 18.11.2008 vom Umwelt- und

Planungsausschuss der Stadt beschlossen

und am 28.11.2008 öffentlich bekanntgemacht

worden (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Rat der Stadt hat am  16.03.2010  diesen

Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am

  18.06.2010 ist dieser Bebauungsplan rechts-

verbindlich geworden (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Velbert, 19.10.2009

Velbert, 19.10.2009

Städt. Vermessungsrätin

Velbert, 19.10.2009

Der Bürgermeister

I.V.

Fachgebietsleiter

Velbert, 19.10.2009

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 20.11.2009

Der Bürgermeister

I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 20.04.2010

Bürgermeister

Velbert, 30.06.2010

Der Bürgermeister

I.V.

Städt. Vermessungsrätin

Beigeordneter/Stadtbaurat

C   Geodatenbasis Kreis Mettmann - Vermessungs- und Katasteramt

     ergänzt durch Fachgebiet II.3.2 Geodaten- und Vermessung der Stadt Velbert

RECHTSGRUNDLAGEN

Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.Oktober 2008 (GV. NRW. S. 644).

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466).

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des ErbStRG vom 24.12.2008 (BGBl. I S. 3018 ff.).

ZEICHNERISCHE DARSTELLUNG

Verlängerung einer Linie

Rechter Winkel

Hilfslinie

Parallele#

Maßhilfspunkt

Vorhandene Einzelbäume

Abwasserkanal

Überdachungen

Abgrenzung von Zufahrten, Zugängen, usw.

Vorhandene Gebäude mit Hausnummer
und Anzahl der Vollgeschosse

BESTANDSKARTIERUNG

Zaun

Hecke

Böschung

II

12

Stützmauer

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN gemäß BauGB

ZEICHENERKLÄRUNG gem. BauGB

GE

2,4
0,8

II

R

Ü

KENNZEICHNUNG
Gewerbegebiete

Geschoßflächenzahl

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen

Parkanlage

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

Überschwemmungsgebiet

Umgenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen

Flächen für Wald

Regenrückhaltebecken

GemeinschaftsstellplätzeGSt

Grenze des räumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen
vorgesehenen Flächen, deren Böden
erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind

7288/1

HINWEIS:
1) Unterteilungen innerhalb der
Straßenverkehrsfläche sind unverbindliche
Vermerke keine Festsetzungen.

Nummer der Altlast im Altlastenkataster
des Kreises Mettmann

Kooridinaten LS 177

Am Lindenkamp

Station Y X

1 2572464.977 5688806.307

2 2572498.744 5688740.349

3 2572498.914 5688737.432

4 2572498.598 5688718.106

5 2572494.160 5688654.880

6 2572494.273 5688639.427

7 2572504.279 5688600.830

8 2572518.918 5688576.599

9 2572537.923 5688557.205

10 2572648.522 5688532.787

Planstraße A

11 2572621.161 5688528.937

12 2572621.056 5688532.450

13 2572629.092 5688553.790

14 2572656.834 5688583.569

15 2572669.001 5688599.601

16 2572675.984 5688611.033

17 2572678.198 5688614.843

18 2572687.797 5688632.235
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1. In den Gewerbegebieten sind Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke nicht  zulässig 
(§ 1 Abs. 5 BauNVO).

2. Die in Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

3. Im 1 GE- und 2 GE- Gebiet  sind in einem Abstand von 45m parallel zur Straße " Am Lindenkamp "
Lagerhäuser und Lagerplätze, sowie Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse I- V Nr. 1- 157 (RdErl.
d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V3 - 8804.25.1
vom 06.06.2007: Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten ... 
(Abstandserlass)) nicht zulässig (§ 1 Abs. 4 BauNVO).

4. Im 1 GE- und 2 GE- Gebiet sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse  V- VI  Nr. 158 - 199 nur
zulässig,

a) wenn deren gesamte Schallemision die imissionswirksamen, flächenbezogenen Schall- 
Leistungspegel Lw von 57 db (A) tags und 35 db (A) nachts und

b) wenn die von den Betrieben und Anlagen ausgeheneden Erschüttungen die KB- Anhaltswerte der
DIN 4450, Teil 2 " Erschüttungen im Bauwesen" von tags 0,3 und nachts 0,2 bezogen auf die 
östlichen Grundstücksgrenzen nicht überschreiten.

5. Im 1 GE- Gebiet ist vor Baubeginn die im Gutachten Jessberger & Partner für die Altlastenfläche  
Kreis- Nr. 7288/ 1 VE festgestellten Belastungen der Bodenluft durch leichtflüchtige , chlorierte 
Kohlenwasserstoffe in Absprache mit der unteren Wasserbehörde zu sanieren. Nicht sanierte Flächen
sind mit einer Schicht von mindestens 35 cm unbelasteten Bodenaushub abzudecken.

FH max. in Meter (m) über Normalnull

Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung 900 MW übersteigt
Anlagen zur Trockendestillation z. B. Kokereien und Gaswerke
Integrierte Hüttenwerke, Anlagen zur Gewinnung von Roheisen und zur unmittelbaren Weiterverarbeitung zu Rohstahl in
Stahlwerken, einschl. Stranggießanlagen
Mineralölraffinerien

Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle oder bituminösem Schiefer
Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen,
Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (s. auch lfd. Nr. 90)
Anlagen zum Rösten, Schmelzen und Sintern von Erzen
Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Stahl mit einer Schmelzleistung von 2,5 Tonnen oder
mehr je Stunde einschl. Stranggießereien (s. auch lfd. Nrn. 27 und 46)
Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundären Rohstoffen einschl.
Aluminiumhütten
Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall im Freien (z.B. Container) (s. auch lfd. Nr. 96)
Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall im Freien ( s. auch lfd. Nr. 97)
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen oder von Nichtmetallen, Metalloxiden oder
sonstigen anorganischen Verbindungen
Anlagen zur Herstellung von metallorganischen Verbindungen durch chemische Umwandlung in industriellem Umfang
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Chemiefasern ( s. auch lfd. Nr. 50)
Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor und Fluorwasserstoff, Kohlenstoff-
oxiden, Schwefelverbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff, Schwefeldioxid, Phosgen
Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen für Pflanzenschutzmittel und von Bioziden
Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln durch chemische Umwandlung (Wirkstoffe für Arzneimittel)
Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder Holzfasermatten
Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Sammlung oder Lagerung von Tierkörpern oder tierischen Abfällen, ausgenommen
Kleintierkrematorien ( s. auch lfd. Nr.200)
Offene Prüfstände für oder mit

a) Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungswärmeleistung ab insgesamt 300 Kilowatt
b) Gasturbinen oder Triebwerken

    ( s. auch lfd. Nr. 101)
Offene Prüfstände für oder mit Luftschrauben ( s. auch lfd. Nr. 101)
Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im Freien
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Abstandsliste 2007 gem. Abstandserlass vom  06.06.2007
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Klasse Lfd.
 Nr.

I
2
1

Betriebsart

3

4

11

Kraftwerke und Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen soweit die Feuerungswärmeleistung mehr als 150 MW
bis max. 900 MW beträgt, auch Biomassekraftwerke
Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen
Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen
Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte
Elektro-Stahlwerke, Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenöfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (s. auch Nr. 8 und 46)
Automobil- u. Motorradfabriken,  Fabriken zur Herstellung von Verbrennungsmotoren
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen einschl. stickstoff- oder phosphorhaltige Kohlenwasserstoffe
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Säuren, Basen, Salzen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Düngemitteln
Anlagen zur Herstellung von Ruß
Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 50 Tonnen
Einsatzstoffen oder mehr je Tag (s. auch lfd. Nr. 71)
Aufbereitungsanlagen für schmelzflüssige Schlacke (z.B. Hochofenschlacke)
Freizeitparks mit Nachtbetrieb (s. auch lfd. Nr. 160)

Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen für den Einsatz von Brennstoffen, soweit die
Feuerungswärmeleistung 50 MW bis 150 MW beträgt, auch Biomassekraftwerke
Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von
Abfallhölzern ohne Holzschutzmittel oder Beschichtungen von halogenorganischen Verbindungen mit einer
Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt oder mehr
Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr einschließlich der Schaltfelder, ausgenommen
eingehauste Elektroumspannanlagen
Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle
Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfasern auch soweit es aus Altglas hergestellt wird
Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschließlich Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern
Anlagen zur Herstellung von Beton, Mörtel oder Straßenbaustoffen unter Verwendung von Zement
Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich
Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t oder
mehr je Stunde (s. auch lfd. Nr. 91)
Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) und Metallen, ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer
Bandbreite bis 650 mm
Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsöfen, Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer Produktionsleistung von 20 t
oder mehr Gussteile je Tag (s. auch lfd. Nrn. 8 und 27)
Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke
Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Basiskunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, Fasern auf Zellstoffbasis) (s. auch
lfd. Nr. 14)
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von synthetischen Kautschuken
Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen für Farben und Anstrichmittel
Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle
Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder Elektrographit durch Brennen oder Graphitieren
Anlagen zum Destillieren von flüchtigen organischen Verbindungen mit einer Durchsatzleistung von 3 t oder mehr je Stunde
(s. auch lfd. Nr. 105)
Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der dazugehörigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln
von 150 kg oder mehr je Stunde oder von 200 t oder mehr je Jahr
Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tränken von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern
oder bahnen- oder tafelförmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit Kunstharzen, soweit die
Menge dieser Harze 25 kg oder mehr je Stunde beträgt
Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von phenol- oder kresolhaltigen Drahtlacken
Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwendung von Amino- oder Phenolplasten mittels Wärmebehandlung,
soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde beträgt
Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen oder zum Schmelzen von tierischen Fetten;
ausgenommen Anlagen zur Verarbeitung von selbst gewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer
Leistung bis zu 200 kg Speisefett je Woche
Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemitteln oder technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten Knochen,
Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut
Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen für selbst gewonnene Knochen in

- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg Fleisch verarbeitet werden, und
     -   Anlagen, die nicht durch lfd. Nr. 115 erfasst werden
Kottrocknungsanlagen
Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut, mit einer Produktionsleistung von 10 t oder mehr Sauerkraut je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert
Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 300 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert (s. auch lfd. Nr. 193)
Anlagen zur Erzeugung von Ölen oder Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne
Fertigerzeugnisse oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben oder Rohrzucker
Anlagen zur  Beseitigung oder Verwertung  fester, flüssiger oder gasförmiger Abfälle mit brennbaren Bestandteilen durch
thermische Verfahren
Anlagen zur thermischen Aufbreitung von Stahlwerksstäuben für die Gewinnung von Metallen oder Metallverbindungen im
Drehrohr oder in einer Wirbelschicht
Offene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 3000 Tonnen oder
mehr Einsatzstoffen je Jahr (Kompostwerke) (s. auch lfd. Nr.128)
Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis
weniger als 50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag auch soweit nicht genehmigungsbedürftig (s. auch lfd. Nr. 34)
a)   Anlagen zum Verkleinern von Schrott durch Rotormühlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von 100 KW oder
      mehr
b)  Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, mit einer
     Gesamtlagerfläche von 15000 qm oder mehr oder einer Gesamtlagerkapazität von 1500 Tonnen Eisen- oder
     Nichteisenschrotten oder mehr
Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen mit einer Aufnahmekapazität von 10 t oder mehr je Tag oder einer
Gesamtlagerkapazität von 100 t oder mehr
Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer Aufnahmekapazität von 10 t oder mehr je Tag oder einer
Gesamtlagerkapazität von 150 t oder mehr
Offene Anlagen zum Lagern von Abfällen soweit in diesen Anlagen Abfälle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils
über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert werden
Offene Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mit einer Leistung von 100 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum
Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt
Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern, die im trockenen Zustand stauben
können soweit 400 t Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt werden; dies gilt auch für saisonal genutzte
Getreideannahmestellen. Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder
Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt, sind ausgenommen
Abwasserbehandlungsanlagen für mehr als 100 000 EW (s.auch lfd. Nr. 143)
Oberirdische Deponien
Autokinos

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von festen,
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 MW bis weniger als 50 MW in einer
Verbrennungseinrichtung einschließlich zugehöriger Dampfkessel, ausgenommen Notstromaggregate
Verbrennungsmotorenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,
Prozesswärme oder erhitztem Abgas für den Einsatz von flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen mit einer
Feuerungswärmeleistung von 20 MW oder mehr
Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von Strom
Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen
Steinbrüche, in denen Sprengstoffe verwendet werden
Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein, ausgenommen Klassieranlagen für
Sand oder Kies
Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Trass) oder
Zementklinker
Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton
Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m3 oder mehr und die
Besatzdichte 300 kg oder mehr je m3 Rauminhalt der Brennanlage beträgt
Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen,
Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen
(s. auch lfd. Nr. 6)
Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen einschließlich
Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis weniger als
200 t je Stunde  (s. auch lfd. Nr. 44)
Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer Schmelzleistung von weniger als 2,5 t je Stunde sowie, Eisen-, Temper- oder
Stahlgießereien mit einer Produktionsleistung von 2 t bis weniger als 20 t Gußteile je Tag ( s. auch lfd. Nr. 46)
Gießereien für Nichteisenmetalle oder Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen
mit einer Schmelzleistung von 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen oder mehr je Tag bei
sonstigen Nichteisenmetallen (s. auch lfd. Nrn. 163 und 203)
Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl durch Flämmen
Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metall- oder Kunststoffoberflächen mit Hilfe von
schmelzflüssigen Bädern, durch Flamm- oder Lichtbogenspritzen
Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behältern aus Metall in geschlossenen Hallen (z.B. Dampfkessel, Container) (s.
auch lfd. Nr. 10)
Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen (s. auch lfd
Nr. 11)
Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen
Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder Industriebatteriezellen und sonstiger Akkumulatoren
Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder -pasten oder von blei- oder nickelhaltigen
Pulvern oder Pasten sowie von sonstigen Metallpulvern oder -pasten
Anlagen für den Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen (i.V.m. Prüfständen, s. lfd. Nrn. 20 und 21) sowie
geschlossene Motorenprüfstände und geschlossene Prüfstände für oder mit Luftschrauben
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tensiden durch chemische Umwandlung (Seifen oder Waschmitteln)
Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell
gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden
Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimitteln ( Wirkstoffen für Arzneimittel) unter Verwendung eines biologischen
Verfahrens oder von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten in industriellen Umfang, soweit Pflanzen behandelt
oder Tierkörper eingesetzt werden
Anlagen zum Destillieren von flüchtigen organischen Verbindungen mit einer Durchsatzleistung von 1 t bis zu 3 t je Stunde (s.
auch lfd. Nr. 55)
Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag
Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder
Druckfarben unter Einsatz von 25 t je Tag oder mehr an flüchtigen organischen Verbindungen
Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließlich der zugehörigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmitteln
von 25 kg bis weniger als 150 kg je Stunde oder 15 Tonne bis weniger als 200 Tonnen je Jahr
Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen einschließlich der
zugehörigen Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder Lacke organische Lösungsmittel enthalten
Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, Lackieren oder Tränken von Gegenständen, Glas- oder Mineralfasern
oder bahnen- oder tafelförmigen Materialien einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit Kunstharzen, soweit die
Menge dieser Harze 10 kg bis weniger als 25 kg je Stunde beträgt, ausgenommen Anlagen für den Einsatz  von
Pulverbeschichtungsstoffen
Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heißem Bitumen, auch Anlagen
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zum Tränken oder Überziehen von Kabeln mit heißem Bitumen
Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Materialien auf Streichmaschinen einschließlich der zugehörigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidiertem Leinöl
Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter Verwendung von Phenolplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln
Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe, auch aus Altpapier, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig

115 Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von 500 kg Lebendgewicht Geflügel oder mehr je Tag oder mehr als 4
Tonnen Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je Tag
Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder Gemüsekonserven auch soweit nicht genehmigungsbedürftig
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch Erwärmen der Bestandteile tierischer Herkunft
Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Därmen oder Mägen
Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder Knochenleim
Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren ungegerbter Tierhäute oder Tierfelle
Anlagen zum Gerben einschließlich Nachgerben von Tierhäuten oder Tierfellen sowie nicht genehmigungsbedürftige
Lederfabriken
Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Mälzereien) mit einer Produktionsleistung von 300 Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag
als Vierteljahresdurchschnittswert
Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemehlen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne oder mehr Hefe oder
Stärkemehlen je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von gemahlenem Kaffee mit einer Produktionsleistung von 0,5
Tonnen geröstetem Kaffee oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
Anlagen zum Rösten von Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide, Kakaobohnen oder Nüssen mit einer Produktionsleistung von 1
Tonne gerösteten Erzeugnissen  oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert
Anlagen zur Herstellung von Süßwaren oder Sirup, zur Herstellung von Lakritz, zur Herstellung von Kakaomasse aus
Rohkakao, sowie zur  thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse auch soweit nicht genehmigungsbedürftig
Sortieranlagen für Hausmüll mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen Einsatzstoffen oder mehr je Tag
Geschlossene Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus organischen Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 3000 Tonnen
oder mehr Einsatzstoffen je Jahr (s. auch lfd. Nr. 70)
Geschlossene Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen auch soweit nicht genehmigungsfähig
Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden durch biologische Verfahren, Entgasen, Strippen oder Waschen mit einem
Einsatz von 1 Tonne verunreinigtem Boden oder mehr je Tag
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Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, mit einer
Gesamtlagerfläche von 1000 qm bis weniger als 15000 qm oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen bis weniger als
1500 Tonnen Eisen- oder Nichteisenschrotten
Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 1 Tonne oder mehr je Tag
Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mit einer Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen
Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen
anfällt
Anlagen, die der Lagerung und Abfüllung von brennbaren Gasen in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 3 Tonnen
oder mehr dienen, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher sowie Anlagen zum Lagern von brennbaren Gasen oder
Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten, soweit es sich um Einzelbehältnisse mit
einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1000 ccm handelt
Anlagen, die der Lagerung und Umfüllung von brennbaren Flüssigkeiten in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 5000
Tonnen oder mehr dienen
Anlagen zur Lagerung von Gülle mit einem Fassungsvermögen von 2500 Kubikmetern oder mehr
Anlagen, die der Lagerung von chemischen Erzeugnissen von 25000 Tonnen oder mehr dienen
Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen,
ausgenommen Anlagen, in denen

- weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder
- ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird (s. auch lfd. Nr. 221)

Offene Anlagen mit schalltechnisch optimierten gasbetriebenen Karts, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Ausübung des
Motorsports dienen (Kart-Bahnen)
Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, Straßentankfahrzeugen, Tankschiffen oder Tankcontainern sowie
Anlagen zur automatischen Reinigung von Fässern einschließlich zugehöriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behälter von
organischen Stoffen gereinigt werden
Anlagen zur Textilveredelung durch Sengen, Thermofixieren, Thermoisolieren, Beschichten, Imprägnieren oder Appretieren,
einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen, auch soweit nicht genehmigungsbedürftig
Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kältemitteln von 3 t Ammoniak oder mehr
Abwasserbehandlungsanlagen bis einschließlich 100 000 EW (s. auch lfd. Nr. 78)
Oberirdische Deponien für Inert- und Mineralstoffe
Säge-, Furnier- oder Schälwerke
Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm
Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten unter Dampfüberdruck
Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien gefertigten Holzbauten
Emaillieranlagen
Preßwerke
Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in geschlossenen Hallen
Stab- oder Drahtziehereien
Schwermaschinenbau
Anlagen zur Herstellung von Wellpappe
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VI 161 Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung von Flusssäure
Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m3 oder mehr oder die
Besatzdichte mehr als 100 kg/m3 und weniger als 300 kg/m3 Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch
beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden
Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzleistung von 0,5 Tonnen
bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen
Nichteisenmetallen (auch soweit durch besondere Wahl emissionsarmer Schmelzaggregate nicht genehmigungsbedürftig) (s.
auch lfd. Nrn. 93 und 203)
Gießereien für Nichteisenmetalle soweit 0,5 Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 Tonnen
bis weniger als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen abgegossen werden
Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren zur
Oberflächenbehandlung von Metallen durch Beizen oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder Salpetersäure
Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen mit
Aminen zu Formmassen, Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet
werden, für einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche, z.B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behälterbau
Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleifscheiben, -körpern, -papieren oder -geweben unter Verwendung organischer
Binde- oder Lösungsmittel
Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Verwendung von Polyurethan, Polyurethanblöcken in
Kastenformen oder zum Ausschäumen von Hohlräumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder
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Auslieferungslager für Tiefkühlkost
Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken
Betriebshöfe für Straßenbahnen
Betriebshöfe der Müllabfuhr oder der Straßendienste
Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag größerer Gütermengen
Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (s. auch lfd. Nr. 36)

mehr je Stunde beträgt
Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren mit einer Produktionsleistung von weniger als 75 Tonnen geräucherten
Waren je Tag, ausgenommen

- Anlagen in Gaststätten
- Räuchereien mit einer Räucherleistung von weniger als 1 Tonne Fleisch- oder Fischwaren je Woche und
- Anlagen, bei denen mindestens 90% der Abgase konstruktionsbedingt der Anlage wieder zugeführt werden

Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdarren) mit einer Produktionsleistung von weniger als 300 Tonnen Darrmalz je Tag
als Vierteljahresdurchschnittswert
Brauereien mit einem Ausstoß von 200 Hektoliter Bier oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert und (Melasse-)
Brennereien
Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Säuren
Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch sowie Anlagen mit Sprühtrocknern zum Trocknen von Milch,
Erzeugnissen aus Milch oder von Milchbestandteilen, soweit 5 Tonnen Milch oder mehr je Tag als
Vierteljahresdurchschnittswert eingesetzt werden
Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zuführung von Wärme, oder Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak
Verbrennungsmotorenanlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt
oder mehr
Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, mit einer Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag
oder einer Gesamtkapazität von 100 Tonnen oder mehr
Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Schlämmen mit einer Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je
Tag oder einer Gesamtkapazität von 150 Tonnen oder mehr
Geschlossene Anlagen zum Lagern von Abfällen, soweit in diesen Anlagen Abfälle vor deren Beseitigung oder Verwertung
jeweils über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert werden
Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder Holzschutzmitteln sowie von Klebemitteln, ausgenommen
Anlagen, in denen diese Mittel ausschließlich unter Verwendung von Wasser als Verdünnungsmittel hergestellt werden, auch
soweit nicht genehmigungsbedürftig
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Anlagen zur Vorbehandlung > 10 t/d (Waschen, Bleichen, Mercerisieren) oder zum Färben ab 2 t/d von Fasern oder Textilien
auch unter Verwendung von Chlor oder Chlorverbindungen oder von Färbebeschleunigern einschließlich der
Spannrahmenanlagen
Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nägeln, Nieten, Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ähnlichen metallischen
Normteilen durch Druckformen auf Automaten sowie Automatendrehereien
Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder geschweißten Rohren aus Stahl
Anlagen zum automatischen Sortieren, Reinigen, Abfüllen oder Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500
Flaschen oder mehr je Stunde
Maschinenfabriken oder Härtereien
Pressereien oder Stanzereien
Schrottplätze bis weniger als 1000 qm Gesamtlagerfläche
Anlagen zur Herstellung von Kabeln
Anlagen zur Herstellung von Möbeln, Kisten und Paletten aus Holz und sonstigen Holzwaren
Zimmereien
Lackierereien mit einem Lösungsmitteldurchsatz bis weniger als 25 kg/h (z.B. Lohnlackierereien)
Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
Anlagen zum Trocknen von Getreide und Tabak unter Einsatz von Gebläsen
Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 100 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen
Fertigerzeugnissen je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert (s. auch lfd. Nr. 65)
Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung
Autobusunternehmen, auch des öffentlichen Personennahverkehrs
Anlagen zum Be- oder Entladen von Schüttgütern bei Getreideannahmestellen, soweit weniger als 400 t Schüttgüter je Tag
bewegt werden können
Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben
unter Einsatz von bis zu 25 t je Tag an flüchtigen organischen Verbindungen
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Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in geschlossenen Hallen

Kleintierkrematorien (s. auch lfd. Nr. 19)
Verbrennungsmotorenanlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas mit einer Feuerungswärmeleistung bis weniger als 1
Megawatt
Anlagen zur Behandlung von Autowracks mit einer Durchsatzleistung von 5 Altautos oder mehr je Woche
Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen (s. auch lfd. Nrn. 93 und 163)
Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-Betriebe)
Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien
Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolharzen
Autolackierereien, einschl. Karosseriebau, insbesondere zur Beseitigung von Unfallschäden
Tischlereien oder Schreinereien
Holzpelletieranlagen /-werke in geschlossenen Hallen
Steinsägereien, -schleifereien oder -polierereien
Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 108 und 109 erfasst werden
Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriken
Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle
Spinnereien oder Webereien
Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
Großwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen
Betriebe des Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen oder feinmechanischen Industrie
Bauhöfe
Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung
Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten
Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden (s. auch lfd. Nr.
138)

2) Hilfslinien innerhalb der Baugebiete sind
unverbindliche Vermerke, keine Festsetzungen.

gez. Glaubitz

gez. Glaubitz

gez. Jobst

gez. Wendenburg

gez. Wendenburg

gez. Freitag

gez. Wendenburg

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,
z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines
Baugebietes

Umgrenzung von Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am
16.04.2014 im Amtsblatt der Stadt Velbert ist dieser
Bebauungsplan erneut bekannt gemacht worden.

Velbert, 25.06.2014
Der Bürgermeister
I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

gez. Wendenburg

Die außerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen oder sonstige Richtlinien) in der jeweils gültigen
Fassung, auf die in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, können bei der Stadt Velbert,
Abteilung Verbindliche Bauleitplanung und Städtebau eingesehen werden.

L.S.

HINWEIS
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